Funktionen des Rechts

1. Ordnungsfunktion ( Konfliktvermeidung, Konfliktlösung )

2. Friedensfunktion ( Erhaltung d. gesell. u. sozialen Friedens )

3. Schutzfunktion ( Schutz best. Rechtsgüter )

4. Erziehungsfunktion (Erzwingung best. Verhaltensweisen )

5. Stabilisierungsfunktion ( Rechtssicherheit, Verläßlichkeit )

GRUNDBEGRIFFE DES RECHTS
OBJEKTIVES RECHT

Das Recht im objektiven Sinne ist die Gesamtheit der Rechtsnormen, durch die das Verhalten der Menschen zueinander und ihr Verhältnis zu dem oder den Hoheitsträgern geregelt ist. Die Gesamtheit aller Rechtsregeln stellt die Rechtsordnung dar.

SUBJEKTIVES RECHT

Aus dem objektiven Recht erwachsen für den einzelnen Bürger Rechte und Pflichten. Subjektives Recht ist die dem einzelnen aufgrund des objektiven Rechtes zustehende Berechtigung, sein rechtmäßig erhobener rechtlicher Anspruch.

ABSOLUTE RECHTE

Das sind gegen jedermann geltende und wirkende Herrschafts- und Abwehrrechte (Beispiele: Eigentum, Urheberrechte, Namensrecht, sonstige Persönlichkeitsrechte).

RELATIVE RECHTE

Relative subjektive Rechte sind Rechte, kraft derer der Berechtigte von einer bestimmten Person etwas verlangen kann (Beispiele: Ansprüche aus einem Kaufvertrag oder Ansprüche aus einem Mietvertrag).

PRIVATRECHT

Im Privatrecht begegnen sich Bürger und andere Rechtsträger auf der Ebene der Gleichordnung, d.h. als prinzipiell Gleichberechtigte. (Beispiele: Bürgerliches Recht - BGB, Handelsrecht - HGB )

ÖFFENTLICHES RECHT

Das öffentliche Recht regelt die Rechtsbeziehungen der Bürger gegenüber den Trägern öffentlicher Gewalt ( Staat, Gemeinden ), soweit diese mit hoheitlichem Anspruch auftreten. Es gilt insofern das Prinzip der Über- und Unterordnung. Zum öffentlichen Recht zählen auch die Rechtsbeziehungen der Hoheitsträger untereinander. (Beispiele: Strafrecht - StGB, Steuerrecht, Prozeßrecht)

Positives Recht, Gesetztes Recht

Die durch das Volk selbst oder durch das Parlament beschlossenen Gesetze im formellen Sinne ( Verfassungen, Bundes- u. Landesgesetze ). Dazu gehören auch die im Rang von formellen Gesetzen stehenden Verordnungen und Satzungen.




RECHT =


Die Summe aller von der Staatsmacht garantierten Normen. 


Ein System von sozialen Verhaltensvorschriften, die mit staatlichem Zwang durchsetzbar sind und mit denen ein gerechter Interessenausgleich angestrebt wird.


Das Gegenteil von Unrecht.








